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Parlament

Bonusgehaltsverordnung
Gültig: ganz Österreich

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Jede Familie hat dann mehr Geld, um mehr Kleidung und Nahrungsmittel zu kaufen. Damit werden Kinder nicht

mehr in der Schule wegen ihrer Kleidung ausgelacht .

§1 Inhalt:

Jede Familie, die in Armut lebt und weniger Einkommen als 1000¿ im Monat bekommt, soll einen Bonus von

500¿ bekommen.

Begriffsbestimmung:

Unter förderungswürdigen Familien verstehen wir: Familien die ein oder mehrere Kinder haben und ein Einkommen

im Monat von unter 1000¿ bekommen.

Ausgenommen:

Verantwortungsloser Umgang mit Fördergeld kann zu einer Ausschlieÿung von einem Jahr führen.

§2 Verantwortungsregelung:

Der Staat wird dazu verp�ichtet jeder Familie die in Armut lebt pro Monat 500¿ mehr zu bezahlen.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Familien denen dieser Zuschuss nicht bewilligt wird dürfen eine Anzeige erstatten und dann wird beim Gericht

entschieden wie es weiter gehen soll.

Parlament Dr. Werner Fayman


